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Verordnung
über die durchgängige 5-Tage-Arbeits\voche und die 

Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit bei 
gleichzeitiger Neuregelung der Arbeitszeit in 

einigen Wochen mit Feiertagen.

Vom 3. Mai 1967

Die auf dem VII. Parteitag der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands gezogene Bilanz über die po
litische, ökonomische und kulturelle Entwicklung der 
Deutschen Demokratischen Republik zeigt, daß auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens bedeutende 
Fortschritte erzielt wurden. Das ermöglicht die Ein
führung der durchgängigen 5-Tage-Arbeitswoche.

Die Vorbereitung und Einführung der durchgängigen 
5-Tage-Arbeitswoche stellt höhere Anforderungen an 
die sozialistische Leitungstätigkeit aller Staats- und 
Wirtschaftsorgane. Auf der Grundlage des wissen
schaftlichen Arbeitsstudiums ist der effektivste Einsatz 
und die volle Auslastung der Technik sowie die zweck
mäßigste Gestaltung der Technologie und der Produk
tionsorganisation bei der Einführung der durchgängigen 
5-Tage-Arbeitswoche zu organisieren. Die volle Aus
nutzung der Arbeitszeit und die Erhöhung der Arbeits
disziplin sind wesentliche Voraussetzungen, die durch
gängige 5-Tage-Arbeitswoche erfolgreich zu verwirk
lichen.

Die Übereinstimmung der persönlichen Interessen der 
Werktätigen mit den volkswirtschaftlichen Erforder
nissen bei der durchgängigen 5-Tage-Arbeitswoche 
macht es erforderlich, daß die Arbeitszeit in einigen 
Wochen mit Feiertagen neu geregelt wird. Das führt 
zu einer Erhöhung der Kontinuität der Produktion und 
ermöglicht eine Verkürzung der wöchentlichen Ar
beitszeit.

Zur Verwirklichung der Beschlüsse des VII. Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
wird im Einvernehmen mit dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes ver
ordnet:

§1
(1) In der Deutschen Demokratischen Republik wird 

für die Werktätigen die durchgängige 5-Tage-Arbeits
woche ab 28. August 1967 eingeführt.

(2) Die Arbeitszeit der Werktätigen, deren wöchent
liche Arbeitszeit 45 Stunden beträgt, wird auf wöchent
lich 43V4 Stunden und die Arbeitszeit der Werktätigen, 
die ständig im Dreischicht- oder durchgehenden 
Schichtsystem arbeiten, von wöchentlich 44 Stunden 
auf 42 Stunden im Wochendurchschnitt verkürzt. Ab
weichende Festlegungen sind im § 7 Abs. 1 Buch
staben b) und d) geregelt.

(3) Die durchgängige 5-Tage-Arbeitswoche und die 
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit bei gleich
zeitiger Neuregelung der Arbeitszeit in einigen


